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Auswahl

Kleinwohnformen als Instrument der Siedlungsentwicklung fordern statt verhindern

Der Regierungsrat wird beauftragt zu prifen,

1. welche gesetzlichen Anpassungen notig waren, um permanente Kleinwohnformen als Instrument
der Siedlungsentwicklung zu nutzen,

2. welche gesetzlichen Anpassungen nétig waren, um temporare Kleinwohnformen als Zwischennut-
zungen fur Brachen innerhalb des Siedlungsgebiets zu nutzen.

3. Ubergeordnete Zielsetzungen aus der Raumplanung (Siedlungsentwicklung nach Innen und haus-
halterischer Umgang mit dem Boden) oder der Energiegesetzgebung (Energieeffizienz) sind dabei
zu berucksichtigen.

Begrindung:

«Kleinwohnformen» ist der Oberbegriff flir verschiedene kleine und mobile Wohnkonzepte, wie zum Bei-
spiel Tiny Houses und Minih&duser. Sie sind Wohneinheiten mit hdchstens 40 m? Gesamtwohnflache und
stehen, im Gegensatz zu herkdbmmlichen Immobilien, nicht auf festen Fundamenten. Sie werden auf R a-
dern oder Punktfundamenten gebaut, so dass sie einfach verschiebbar sind.

Kleinwohnformen sind keine Ferienhduschen. Sie werden als Hauptwohnsitz genutzt und missen des-
halb alle Anforderungen an sanitdre Anlagen, Kochgelegenheiten usw. erflillen. Die meisten Kleinwohn-
formen-Bewohnerinnen und -bewohner streben klar eine langerfristige oder unbefristete Ortsgebunden-
heit an.

Die Entscheidung, in einer Kleinwohnform zu wohnen, entsteht aus individuellen Griinden: Vielfach steht
das Bedurfnis nach einer bewussten und nachhaltigen Lebensweise im Vordergrund. Besitzer/-innen von
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Kleinwohnformen setzen einen Gegentrend zu einer Entwicklung, die sich seit Jahrzehnten in der
Schweiz beobachten lasst: Pro Person wird immer mehr Platz beansprucht. Auch ist eine Kleinwohnform
finanziell einfacher tragbar als herkémmliche Wohnformen.

Kleinwohnformen sind derzeit (noch) kein Massenphanomen, kénnen aber in bestimmten Situationen als
zusatzliches Instrument zur Siedlungsentwicklung Vorteile gegentiber herkémmlichen Wohnformen bie-
ten:

« Aufgrund ihrer geringen Groésse ist der absolute Energie- und Ressourcenverbrauch unter Einhaltung
gewisser Standards bei Heizung, Dammung, Lage und Baumaterial deutlich tiefer als bei herkémmli-
chen Wohnformen.

« Zur Nachverdichtung auf Restgrundstiicken oder wo die Parzellenstruktur kleine, eingeschossige Er-
ganzungsbauten mit den entsprechenden wohnhygienisch geforderten Anforderungen an Abstande
und Grinanteile erlaubt, sind Kleinwohnformen eine Mdglichkeit, zuséatzliche Wohneinheiten zu er-
maoglichen. Diese Kleinwohnformen kdnnen hier einen Beitrag zum generationenibergreifenden Woh-
nen leisten — ganz im Sinne des traditionellen «Stdcklix».

« Brachliegende Parzellen sind ebenfalls mégliche Standorte fir Kleinwohnformen, insbesondere auch
fur rasch realisierbare Zwischennutzungen.

+ Kleinwohnformen streben oft eine mdglichst 6kologische Bauweise an und orientieren sich an einem
energieeffizienten Wohnstandard bis hin zur Autarkie (netzunabhangiges Wohnen: Strom, Wasser,
Abwasser). Durch die kleine Wohnflache fiihrt das Wohnen in einer Kleinwohnform vielfach auch zu
einer nachhaltigeren Lebensweise und zu einem kleineren dkologischen Fussabdruck. Somit sensibi-
lisieren Kleinwohnformen fir einen bewussteren Umgang mit Ressourcen.

» Sie eignen sich auch besonders fiir die Nutzung kleiner, freier Flachen in der Bauzone, ohne jedoch
den Boden zu versiegeln (Schutz der Biodiversitat).

* In Bezug auf Kleinwohnformen ist der individuelle Platzanspruch reduziert, was im Gegenzug neue
Maoglichkeiten der sozialen Begegnungen und der gemeinschaftlichen Nutzung von Ressourcen eroff-
net (z. B. in Form von kleinen Siedlungen, die dem Quartiergedanken entsprechen).

Allerdings ist die rechtliche Grundlage fir Kleinwohnformen nach wie vor unklar, da das Baurecht auf
herkdbmmliche Wohnkonzepte ausgelegt ist. Daher ist die Bewilligung einer Kleinwohnform in der
Schweiz meist eine Herausforderung oder gar unmdéglich. Sie scheitert oft an den baurechtlichen Hir-
den. Einige bekannte Beispiele:

* Die Gemeinden erteilen keine Bewilligung, da es die Definition fir Kleinwohnformen im Baureglement
nicht gibt, was die Gemeinden ein erstes Mal vor Herausforderungen stellt.

+ Auflagen an die Erschliessung
* Der Energienachweis pro Quadratmeter — unabhéangig von der Grésse der Wohnflache
* Anforderungen an obligatorische Parkplatze

Auch in Gebieten, wo sich eine Zwischennutzung (also die temporare Nutzung von freistehenden Bra-
chen und Restparzellen) durch Kleinwohnformen anbieten/eignen wirde, sind die baurechtlichen Vo-
raussetzungen oftmals nicht gegeben.

Welche rechtlichen Anpassungen waren im Kanton Bern nétig, damit Blrgerinnen und Burger in ausg e-
wabhlten Gebieten in einer Kleinwohnform leben kénnten, ohne dabei andere raumplanerische Zielset-
zungen, wie den haushélterischen Umgang mit dem Boden, die Siedlungsentwicklung nach innen oder
auch die Energieeffizienz zu torpedieren?
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Verteiler
— Grosser Rat

Nicht klassifiziert | Letzte Bearbeitung: 25.03.2020 | Version: 3 | Dok.-Nr.: 203016 | Geschaftsnummer: 2020.RRGR.82 3/3



	Kleinwohnformen als Instrument der Siedlungsentwicklung fördern statt verhindern

